
Beschlussvorlage 1 

für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 2 

________________________________________________________________________ 3 

Beschluss Nr.: Bv/213/2016 4 

öffentlich 5 

Einreicher: Bürgermeister 6 

Federführung: Sachgebiet Bauverwaltung, Verfasser: Frau Jakob 7 

Behandelt im: 8 

Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 01.12.2016 
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 15.12.2016 

Betreff: Beschluss zur Ablösung von Stellplätzen für das Bauvorhaben Drogeriemarkt der Dirk 9 

Rossmann Immobilien und Grundbesitz GmbH 10 

Beschluss: 11 

Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt, dem Antrag zur Ablösung der fehlenden 12 

Stellplätze statt zu geben. 13 

Begründung: 14 

Der Antragsteller beabsichtigt auf dem Grundstück Poststraße 2a die Errichtung eines Drogeriemark-15 

tes mit dazugehörigen Steilplätzen. Nach den Vorschriften der Anlage 1 zur Stellplatzsatzung der 16 

Stadt Werneuchen, sind hierfür 24 notwendige Stellplätze herzustellen. Auf dem Baugrundstück kön-17 

nen aus Platzgründen nur 11 Stellplätze hergestellt werden. 18 

Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sowie anderen Anla-19 

gen, bei denen ein Kraftfahrzeugverkehr zu erwarten ist, müssen die durch die Gemeinde in einer 20 

örtlichen Bauvorschrift nach § 87 BbgBO (Brandenburgische Bauordnung) festgesetzten notwendigen 21 

Stellplätze hergestellt werden. Die notwendigen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder in zu-22 

mutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für 23 

diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist (§ 49 Abs.1 und 2 BbgBO). Soweit der Bauherr durch 24 

örtliche Bauvorschriften zur Herstellung von notwendigen Stellplätzen (für Kraftfahrzeuge oder Fahr-25 

räder) verpflichtet ist, kann die Gemeinde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit ihm vereinbaren, 26 

dass er diese Verpflichtung ganz oder teilweise durch Zahlung eines Geldbetrags an die Gemeinde 27 

ablöst (Stellplatzablösevertrag) (§ 49 Abs. 3 BbgBO). 28 

Gemäß § 5(2) der Stellplatzsatzung der Stadt Werneuchen kann eine Minderung von maximal 20% 29 

des Stellplatzbedarfes zugelassen werden, wenn das Vorhaben in nicht mehr als 300 m fußläufiger 30 

Entfernung von den Haltestellen regelmäßig verkehrender öffentlicher Personennahverkehrsmittel 31 

entfernt ist. Diese Voraussetzung erfüllen die Haltestellen in der Freienwalder Straße 10 und 43a. 32 

Aber selbst ein verminderter Stellplatzbedarf kann nicht gedeckt werden.  33 

Gemäß § 5 (3) der Stellplatzsatzung der Stadt Werneuchen ist eine Minderung des Stellplatzbedarfes 34 

nicht zulässig, wenn eine Ablösung der Stellplätze erfolgen soll. Somit wären 13 Stellplätze abzulö-35 

sen. 36 

Die Ablösung von Stellplätzen erfordert gemäß der Stellplatzsatzungen keine Beschlusslage (laufen-37 

de Verwaltung). Aufgrund des Missverhältnisses zwischen erforderlichen (24) und abzulösenden (13) 38 

Stellplätzen legt die Verwaltung den Antrag den Stadtverordneten zur Entscheidung vor. 39 

Sollte einer Ablösung der Stellplätze nicht zugestimmt werden, ist das gemeindliche Einvernehmen 40 

zum Bauantrag zu versagen. 41 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 42 

max. 38.772,50 € 
Einnahme 

- HH-Stelle: ist neu zu bilden Bestätigung Kämmerei: 

Anlagen:  43 

Antrag 44 

Stellplatzsatzung 45 

1. Änderung der Stellplatzsatzung 46 

Stellplatzablösesatzung 47 

 48 

   

Bürgermeister  Sachgebietsleiter/in 
49 
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Stellungnahme der Fachausschüsse: 1 

 2 

Ausschuss Datum Mitglieder 
Ja-
Stimmen 

Nein-
Stimmen 

Stimmenthaltungen 

A 1 01.12.2016 7 (6) kein Votum 

 3 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: 4 

 5 

Beschlussfähigkeit   Abstimmung  

Gesetzliche Mitgliederzahl:  19 dafür:  12 

davon anwesend:  16 dagegen: 3 

  Stimmenthaltung:  1 

 6 

Befangenheit wurde erklärt durch:  7 

…………………………………………………………….. 8 

 9 

Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der 10 

Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenver-11 

sammlung ist gegeben. 12 

 13 

Werneuchen, 15.12.2016 ………………………………. 
Vorsitzender der SVV 
 

  
  
 ………………………………. 

Stadtverordnete/r 
 14 

 15 
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